
Korruptionsprävention ist von Führungspersonen in allen Bereichen der Gesellschaft als Führungsaufgabe an-
zusehen.

Die bereits 2003 unterzeichnete UN-Konvention gegen Korruption ist endlich zu ratifizieren.

Das Strafrechtsübereinkommen über Korruption und das Zivilrechtsübereinkommen über Korruption des Europa-
rates sind zu ratifizieren.

Das Zusatzprotokoll des Strafrechtsübereinkommens über Korruption ist zu ratifizieren.

Der Straftatbestand der Bestechung im Geschäftsverkehr ist entsprechend den Anforderungen des EU-Rahmen-
beschlusses zur Bekämpfung von Bestechung im privaten Sektor anzupassen.
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Für ein solides Integritätssystem gibt es kein einfaches Rezept. Die 
Komplexität und der hohe Anspruch an eine wirksame  Antikorrup-
tionspolitik spiegeln sich in unserem Katalog von 84 Forderungen 
wider.  Edda Müller, Vorsitzende Transparency Deutschland

Nach umfangreicher Recherche hat Transparency Deutschland im Januar 2012 den Nationalen Integritätsbericht Deutschland der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Auf 200 Seiten werden elf zentrale staatliche und nicht-staatliche Institutionen nach ihren Maßnahmen zur  
Korruptionsabwehr und Stärkung der Integrität analysiert. Der folgende Forderungskatalog leitet sich aus den Erkenntnissen des Berichts ab.
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Der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung (§ 108e StGB) ist zu verschärfen und den internationalen 
Vorgaben anzupassen.

Im Kontext der Abgeordnetenbestechung ist die Annahme von Spenden durch einzelne Abgeordnete zu ver-
bieten.

Die Nebentätigkeiten von Abgeordneten sind ab einer Bagatellgrenze auf den Betrag genau zu veröffentlichen 
und nicht wie bisher in drei Stufen.

Sofern Abgeordnete als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte „Lobbying-Mandate“ übernehmen, darf die 
anwaltliche Schweigepflicht im Hinblick auf die Offenlegung von Nebeneinkünften nicht gelten. 

Es ist ein obligatorisches Lobbyistenregister mit finanzieller Offenlegung beim Bundestag einzurichten. Bei Ein-
trag in das Lobbyistenregister ist ein Verhaltenskodex zu akzeptieren.

Die Veröffentlichung von Ausschussvorlagen ist gesetzlich zu verankern. Die Nicht-Veröffentlichung von Aus-
schussvorlagen ist besonders zu begründen.

Die Beteiligung von Interessenverbänden, Unternehmen und sonstigen privaten Akteuren bei der Vorbereitung 
von Gesetzen ist kenntlich zu machen („legislativer Fußabdruck“).

Die 2007 vom Bundesrechnungshof veröffentlichten „Eckpunkte für den wirtschaftlichen Einsatz externer Be-
rater“ sind konsequent anzuwenden, um auszuschließen, dass solche externen Beraterinnen und Berater mit 
Kernaufgaben der Verwaltung beauftragt werden.

Die Berichte über den Einsatz externer Personen in der Bundesverwaltung sind zu veröffentlichten, um ge-
genüber der Öffentlichkeit zu versichern, dass externe, in die Ministerien „abgeordnete“ Personen nicht an der 
Erstellung von Rechtsnormen und Entwürfen mitarbeiten, welche die Interessen ihrer Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber tangieren.

Bei politisch kontroversen Themen ist ein versteckter Einfluss von Interessen zu minimieren, zum Beispiel durch 
die Einholung mehrerer Gutachten.

Die Zusammensetzung aller regierungsberatenden Gremien ist zentral zu veröffentlichen.

Für ehemalige Ministerinnen und Minister sowie Parlamentarische Staatssekretärinnen und -sekretäre ist eine 
Karenzzeit von drei Jahren zu schaffen, wenn ein Zusammenhang zwischen der bisher ausgeübten Tätigkeit 
und der nach dem Ausscheiden aus dem Dienst beabsichtigten Tätigkeit besteht.

Die von Ministerien veröffentlichten Informationen und Daten sind maschinenlesbar anzubieten, um die Verar-
beitung und Visualisierung zu erleichtern.
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Der Überlastung von Gerichten ist durch die Aufstockung der personellen und finanziellen Kapazitäten Abhilfe zu schaffen.

Der Häufung von „Deals“ (Verständigung im Strafverfahren) ist entgegenzuwirken.

Es ist eine Statistik über die gemeinnützigen Einrichtungen zu veröffentlichen, an die Geldbeträge im Rahmen einer 
Auflage für die Einstellung des Verfahrens (§ 153a StPO) oder einer Bewährungsauflage (§ 56b StGB) gezahlt wurden.

In der öffentlichen Verwaltung ist eine flächendeckende Analyse der korruptionsgefährdeten Stellen durchzuführen; das 
Ergebnis ist zu veröffentlichen.

Fortbildungsmaßnahmen zur Antikorruption sind in der öffentlichen Verwaltung umfassend und regelmäßig durch-
zuführen.

Die Karenzzeitregelungen im öffentlichen Dienst für den Wechsel in Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes, 
bei denen Interessenkonflikte auftreten könnten, sind konsequent anzuwenden.

Die von den Innenministerien der Länder erstellten Berichte zur Korruptionsprävention im Rahmen des IMK-
Konzepts sind nach einem einheitlichen Format zu gestalten, um die Vergleichbarkeit der Maßnahmen zu fördern.

Der Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern in der öffentlichen Verwaltung ist durch die Einrichtung von 
Hinweisgebersystemen zu ergänzen.

Der im Beamtenrecht verankerte Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern ist auf Tarifbeschäftigte auszuweiten.

Es ist anzustreben, dass Verwaltungseinrichtungen die breite Öffentlichkeit stärker über Gefahren der Korruption und 
Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen informieren.

In- und ausländische Firmen, die wegen Bestechung verurteilt worden sind oder gegen die bei einer
Auftragsvergabe durch die öffentliche Hand oder während der Auftragsdurchführung der hinreichende 
Verdacht der Bestechung oder anderer Formen der Korruption entstanden ist, sind für eine angemessene Zeit in 
einem flächendeckenden Zentralregister zu führen.

Bei der Vergabe der öffentlichen Hand ist zu den alten Schwellenwerten zurückzukehren.

Der Rechtsschutz im Unterschwellenbereich der Auftragsvergabe ist zu stärken.

Die Rahmendaten aller Vergaben der öffentlichen Verwaltung sind an einem Ort vollständig zu veröffentlichen, darunter 
auch Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer und Auftragssumme.

Bei Großbauprojekten wird der öffentlichen Verwaltung empfohlen, Integritätspakte anzuwenden.
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Informationsfreiheitsgesetze für den Zugang zu Dokumenten der öffentlichen Verwaltung sind in allen Bundes-
ländern einzuführen.

Die bestehenden Informationsfreiheitsgesetze von Bund und Ländern sind in Anlehnung an das Berliner In-
formationsfreiheitsgesetz dahingehend zu novellieren, dass Ausnahmetatbestände (insbesondere Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse) gegen das Interesse der Öffentlichkeit abzuwägen sind.

Die Anwendung der Informationsfreiheitsgesetze durch Bürgerinnen und Bürger ist zu fördern, indem Hürden, 
die die Antragstellung erschweren, wie z.B. hohe Gebühren und lange Bearbeitungszeiten, abgebaut werden.

Die Regelungen der öffentlichen Verwaltung sind auch auf Körperschaften des öffentlichen Rechts anzuwenden.

Der Überlastung von Strafverfolgungsbehörden ist ebenso wie in der Justiz durch die Aufstockung der perso-
nellen und finanziellen Kapazitäten Abhilfe zu schaffen.

Detaillierte Statistiken zu Einstellungen und Verständigungen in Wirtschafts- und Korruptionsstrafverfahren sind 
zu veröffentlichen.

Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Korruptions- und Wirtschaftskriminalität sind in allen Bundesländern einzurichten.

Die Weisungsunabhängigkeit der Staatsanwaltschaften von den Justizministerien ist sicherzustellen.

In der beruflichen Aus- und Fortbildung für Polizei und Staatsanwaltschaften ist stärker auf Themen der Korrup-
tionsbekämpfung einzugehen.

Die verschiedenen Statistiken über die strafrechtliche Verfolgung von Korruption sind in einem gesamthaften 
Bericht zusammenzuführen.

Die Verjährungsfristen bei „Korruptionsdelikten“ sind zu verlängern.

Im Hinblick auf das Wahlsystem sind die Vorschläge der OSZE für eine verbesserte Regelung der Wahlzulassung 
umzusetzen, so dass unter anderem eine juristische Prüfung von Entscheidungen vor dem Wahltag möglich wird.

Die Veröffentlichung eines ausführlichen und umfassenden Bundestagswahlberichts ist anzustreben, um die 
bisherigen Einzeldokumente und -veröffentlichungen zusammenzuführen.
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Die Veröffentlichung der Wahlkampffinanzierung ist insbesondere für die Wahlkreisebene transparenter zu 
gestalten; dies gilt vor allem für die Handhabung von Wahlkreisspenden, direkten Spenden und geldwerten Zu-
wendungen an einzelne Personen.

Die Regelungen zur Vergabe von Sendezeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind zu veröffentlichen.

Die Kooperation der Rechnungshöfe von Bund und Ländern mit den jeweiligen Parlamenten, einschließlich der Kon-
trolle der Haushaltsführung durch die Parlamente, sind durch verstärkte Eigenkontrollen (Peer Review) zu ergänzen.

Die Möglichkeit, GmbHs und AGs in öffentlichem Besitz oder mit öffentlicher Beteiligung einer Prüfung durch die 
Rechnungshöfe zu unterziehen, ist grundsätzlich zu eröffnen.

Die Veröffentlichung eines größeren Anteils der Prüfungsmitteilungen und Berichte der Rechnungshöfe ist wün-
schenswert.

Spenden an politische Parteien auf allen Ebenen sind noch transparenter, detaillierter und schneller zu veröffentlichen.

Spenden sind ab 2.000 Euro/Jahr (bislang 10.000 Euro/Jahr) zu veröffentlichen.

Parteispenden und Sponsoring sind auf maximal 50.000 Euro pro Jahr und Konzern, Unternehmen, Verband bzw. 
Person zu begrenzen, um allen Debatten über den unlauteren Einfluss von Großspenden die Grundlage zu entziehen.

Für Parteisponsoring sind klare Veröffentlichungspflichten einzuführen, so dass es den gleichen Regelungen wie Partei- 
spenden unterliegt, einschließlich einer Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit von Sponsoring als Betriebsaus-
gaben.

Für die Überprüfung der Parteienfinanzierung ist ein unabhängiges Kontrollgemium einzurichten.

Die staatliche Politikfinanzierung ist regelmäßig in einem umfassenden „Politikfinanzierungsbericht“ transparent zu 
machen, so dass auch über die Zuwendungen an die Bundestagsfraktionen und die Globalzuschüsse an die partei-
nahen Stiftungen Auskunft gegeben wird.

Die Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte der Parteien hat binnen sechs Monaten auf der Homepage des Bun-
destages zu erfolgen.

Im Falle von schwerwiegenden Verstößen gegen das Parteiengesetz ist der Verlust des passiven Wahlrechts für Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger als Sanktion vorzusehen.
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Die Strukturen und Prozesse der Parteiapparate sind unter dem Gesichtspunkt der Korruptionsprävention und 
der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu überprüfen und zeitgemäßen Compliancemanagementsystemen an-
zupassen.

Regelungen und Verfahren sind zu verbessern, um das Problem der Ämterpatronage durch politische Parteien in der 
Praxis einzudämmen.

Die politischen Parteien werden aufgefordert, sich stärker und eindeutiger gegen Korruption in Politik und Gesell-
schaft zu engagieren.

Die Integrität von Journalistinnen und Journalisten ist durch Verhaltenskodizes zu schützen, die unter anderem 
Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten vorsehen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in einem jährlichen Bericht detailliert und öffentlich über die Verwendung 
der Gebühreneinnahmen Auskunft zu geben.

Dem investigativen Journalismus ist der nötige Entfaltungsspielraum zu gewähren.

Die Strukturen und Prozesse der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind unter dem Gesichtspunkt der Kor-
ruptionsprävention und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu überprüfen und zeitgemäßen Compliancema-
nagementsystemen anzupassen.

Die flächendeckende Einführung und Anwendung freiwilliger Verhaltensstandards und Prüfverfahren für Transparenz, 
Rechenschaft und Integrität (einschließlich der Vermeidung von Interessenkonflikten) in Organisationen der Zivil-
gesellschaft (einschließlich Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Freizeit- und Sportverbänden) sind sicherzu-
stellen.

Verbänden und Organisationen der Zivilgesellschaft wird weiter empfohlen, das Thema Antikorruption stärker in 
ihrer inhaltlichen Arbeit (z.B. im Bereich Umwelt, Klima, Menschenrechte) zu berücksichtigen.

In den Bundesländern sind einheitliche Sammlungsgesetze (wieder) einzuführen, um den Schutz von Spenderinnen 
und Spendern zu stärken.

Finanzämtern ist die Möglichkeit einzuräumen, über den Gemeinnützigkeitsstatus von Organisationen Aus- 
kunft zu geben.
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Corporate Governance und Compliancemanagementsysteme zur Korruptionsprävention sind sowohl in Großunter-
nehmen als auch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und öffentlichen Unternehmen einzuführen.

Der Gesetzgeber hat Mindeststandards für den Aufbau von Compliancemanagementsystemen vorzugeben, die 
allen Rechtsformen der Wirtschaft angepasst sind.

Die Straftatbestände der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr sind durch die Einführung des 
„Geschäftsherrenmodells“ zu verschärfen, so dass auch die Interessen des „Geschäftsherrn“ an der korrekten 
Erfüllung der Pflichten der Angestellten geschützt sind.

Bestechung durch deutsche Unternehmen ist härter zu bestrafen, zum Beispiel durch Einführung eines Unterneh-
mensstrafrechts oder die Anhebung des Bußgeldrahmens im Ordnungswidrigkeitengesetz.

Schmiergeldzahlungen (facilitation payments) auch an ausländische Amtsträgerinnen und Amtsträger sind zu verbieten.

Der gesetzliche Hinweisgeberschutz im privaten Sektor ist zu stärken. Somit würde eine zentrale Voraussetzung zur 
Ratifizierung des Zivilrechtsübereinkommens über Korruption des Europarates geschaffen.

Unternehmen sind aufgefordert, Hinweisgebersysteme einzurichten, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Mög-
lichkeit zu geben, qualifiziert über wahrgenommene Missstände zu berichten, ohne dass ihnen hieraus ein Nachteil 
erwächst.

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sind entsprechend dem aktuellen internationalen Übereinkom-
men konsequent umzusetzen.

Die Unabhängigkeit der für die Durchsetzung und Transparenz der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen zuständigen Kontaktstelle ist durch entsprechende institutionelle Verankerung und parlamentarische 
Kontrolle der Umsetzungsaktivitäten sicherzustellen.

Maßnahmen zur Korruptionsprävention sind in der Berichterstattung, insbesondere der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung, von Unternehmen darzustellen.

Von Unternehmen und den von ihnen beauftragten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüferinnen
und Wirtschaftsprüfern und Steuerberaterinnen und Steuerberatern ist eine stärkere Mitverantwortung für einen 
korruptionsfreien Wettbewerb einzufordern.

Mitglieder von gesellschaftsrechtlichen Gremien öffentlicher Unternehmen sind in Anlehnung an die Regelungen 
des Aktienrechts von der Verschwiegenheitspflicht gegenüber der sie entsendenden Körperschaft zu entbinden.

Antikorruption ist in der Fort- und Ausbildung in allen Bereichen zu stärken. Auch Schulen sollten frühzeitig einen 
Beitrag zur politischen Bildung in Sachen Antikorruption leisten und Schülerinnen und Schüler für das Thema 
sensibilisieren. Universitäten und Hochschulen sind angehalten, das Thema Antikorruption fachübergreifend in 
ihre Studiengänge zu integrieren. 

Deutschland ist aufgefordert, dem Abkommen zur Förderung der Bildung im Bereich Antikorruption (Agreement 
for the Establishment of IACA as an International Organization) beizutreten.
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Spendenaufruf

Transparency Deutschland bekämpft Korruption in Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft. 
Um unabhängig und wirkungsvoll arbeiten zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung an-
gewiesen.

Regelmäßige Förderbeiträge geben uns eine hohe Planungssicherheit und stärken unsere 
Unabhängigkeit. Wir informieren Sie regelmäßig über unsere Arbeit.

Einzelne Spenden ermöglichen es uns, Projekte durchzuführen, die sonst nicht möglich 
wären.

Spendenkonto: 56 11 679   
BLZ: 100 208 90   
Hypovereinsbank Berlin
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